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Alle RecMe vorbehaltclI.
Über BauunfäUe und ihre Verhütung.*)

Von Geh. Baurat Otto Siebert in i\önigsbcrg i. Pr. WiedcI'"g'.lbe a.uch im Au
z1!g ,erbotcn.

enn sich efn BauunfalJ ereignet hat, so fragt man nach
seiner Ur.sache. Diese zu ermitteln, ist indessen oft
schwierig, weil der Unfall nicht selten durch das Zu

sammenwirken mehrerer Ursachen entsteht und dabei mancher
lei Nebenumstände zu berücksichtigen sind. Im aIJgemeinen
kommcn Bauunfälle durch Zerdrückung oder Zerreißung der
Baustoffe bei gleichmäßiger Verteilung der angreifenden (äußercn)
Kräfte auf den beanspruchten Querschnitt seltener vor, öfters
dagegen bei ungleichmäßiger Verteilung dieser oder der wider
stehenden (inneren) Kräfte. Derartige zerstörende Einwirkungen
machen sich in der Rege] schon vor dem Unfall bemerkbar,
indem eine Abweichung des Bauwerks oder einzelner Teile des.
sei ben von der lotrechten oder ",on dcr wagerechten Linie ein
tritt, oder indem Wsse entstehen.

Zunächst saHen einige Beispiele verschiedenartiger Bauun
fäHe gegeben und alsdann die Maßnahmen zu ihrer Verhütung
erörtert werden. Die nachstehend beschriebenen Unfälle haben
sich, wenn dabei kein Ort genannt. ist, in I\önigsberg i. Pr.,
zugetragen, und zwar in den in Klammern bezeichneten Iahren.

Zu den Bauunfälfen gehören auch die Unfäl1c bei dem
Abbruch von Gebäuden, wir beginnen daher mit diesen.

1. Beispiele von BauunfäUen.
a) UnfäJIe bei dem Abbruch von Gebäuden.
1. Bei dem Abbruch des Hauses Altstädtische Berg

straße NI'. ] 6 war die Decke über dem zweiten Stockwerk
durch Schutt und Ziegelsteine so stark belastet, daß sie zu
sammenbrach und die unteren Decken teilweise durchschlug.
Dabei wurden einige Arbeitsfrauen, die auf der eingestürzten
Decke mit dem Reinigen von Ziegelsteinen beschäftigt waren,
schwer verletzt. Die Balken hatten zwar eine bedeutende
Stärke und waren dem äußeren Anscheine nach gut erhalten,
an den Bruehstellen konnte man jedoch wahrnehmen, daß sie
von Trockenfällie ergriffen waren (1902).

2. Das Haus Weidendamm Nr. 15 war soweit abgebrochen,
daß .nur noch die Umfassungsmauer von zwei nebeneinander
liegenden Räumen im Erdgeschoß und die Trennungsmauer

Lwischen ihnenstanden (vergJ.
p /, .'W! den Gnrndriß Abb. 1). Diese
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I'1" lichen Lage. Als man auch
Abt>. I. diese fortnahm, wurde die

innere Umfassungsmauer 01 1
des hofseitigen Raumes durch den Druck des Schuttes umge
worfen, wahrend die Umfassungsmauer m des straßenseitigen
Raumes durch einen vor ihr liegenden Steinhaufen gehaIÜ:n
wurde. Die Bauart der Decke - zwei Unterzüge neben einer
balkentracrenden Mittelwand - erklärt sich aus dem Umstand,
daß beide:" Räume früher eine Durchfahrt gebildet haben, die
Trennungsmauer daher später eingebaut worden ist (1904.)

-- 
-<) Aus Baupolizeiliche Mitteilungen" {Hf. Jahrg. 1907. Heft 12),

J-Ierausgeber;' Senator Dr. Plathner, Verlag von Wilhelm Ernst BI Sohn
)n Berlin, mit Genehmigung: von Verfasser lind Verleger.

3. Nachdem dIe nördliche GiebeJmauer des liauses Enten
gasse Nr. 7 durch den Abbruch des anstoßenden Gebäudes
auf dem Nachbargrundstück freigelegt war, mußte sie alsbald
wegen Baufälligkeit abgcbrochen werden. Vorher wurden die

Balken, wie aus der beigefügten Quer
schnIttzeichnung (Abb. 2) zu ersehen
ist, unterstützt. Das Gebäude nahm
jedoch in der Richtung des eingezeich
neten Pfeiles eine so bedenkliche Nei
gung an, daß der völlige Abbruch an
geordnet werden mußte. Bei dem Be.
ginn der Abbrucharbeiten vernahmen
die dabei beschäftigten Leute ein ver
dächtiges Knistern und ergriffen daher
schleunigst die flucht. Kaum hatten
sie das Haus \,'erlassen, so stürzte es
um. Die Ursache lag in einem Nach
geben des fußbodens, auf dem das
stützende Holzgerüst stand, und zwar
infoJge einer Senkung des Untergrundes.
Die Baugrube auf dem Nachbargrund
stück war nämlich auf eine Tiefe von
etwa 5 m ausgehoben und mußte durch
beständiges Pumpen trocken gehalten

D , 
 ? .. 3m werden. Dabei ist dem Erdreich unter... --> -----.,.--t-
dem fußboden viel Wasser entzogen,
vieUeicht al.;.ch Erde mit fortgespÜ!t

und hierdurch die Senkung veranlaßt worden. Anderseits
wurde angenommen, daß dieses nur infoJge der mangelhaften
Beschaffenheit des fußbodens, insbesondere der Lagerhölzer
geschehen se!, weil die unmitklbar an der Baugrube stehende
Grenzmauer a unverändert stehen geblieben war. In einer
EntschädidungsklaO"e hat sich das Reichsgericht der ersteren
Ansicht a
geschto
en (1902).

4. Bei dem Abbruch des ehemaIigen Panofdmagebäudes
in S1. Petersburg stÜrzte die eiserne Oberlichtkuppel ein, wo
bei sechs Arbeiter, die mit dem Auseinandernehmen der Eisen
teile beschäftigt waren, verunglückten. Der kreisrunde Saal
hatte einen Durchmesser von 43 m, das Dach war nach
SchwcdJer.scher Art hcrgcstclJt. Die Unterrüstung des Daches
schcint viel zu schwach gewesen zu sein. Nach der Lage der
eingestürzten Eisenteile zu urteilen, hat nach Wegnahme der
I\reuzverbindungen und einiger Sparren eine Drehung der
noch stehenden Teile um die lotrechte Achse der Kuppel statt
gefunden. 1)

b) Bauunfälle bei Neubauten.
I. Als der Neubau des Wohnhauses Unterhaber::'erg Nr. 79

bis zur zweiten Balkenlage vorgeschritten war, erfolgte der
Einsturz eines fensterpfeiJers in der vorderen Umfassungswand
und der auf ihm ruhenden Teile dieser Wand. Auch die
Mittel wand stürzte teilweise ein und karn außerdem soweit ans
dem Lot, daß sie vollends abgetragen werden mußte. Der
Einsturz ist durch die Entnahme von Sand aus dem Grund
stück innerhalb des Baues verursacht, indem die Grundmauern
untergraben wurden (1899).
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Abb.2.

1) Deutsche Bauzeitung 1887, S. 540.
(fortsetzun
 auf Seite t 12.)
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Beamtenwohnhaus für eine Friedhofsverwaitungo
Architekten Straßbu.rg und Schlicht -1:3.D.A. - in Breslau.

( 1it Abbildungen auf drei Seiten und einer Sonderbeilage.)

er hicr dargestellte Entwurf entstammt einem Ausführung eines von ihm selbst angefertigten :ntwurfs
Wettbewerb und ist als Beamtenwohnhau.s fLir beauftragt.
die Friedhofsverwaltung der J\1atthäusgemeinde Das Gebäude sollte in einer Ecke des Friedhof

in Dresden geplant. Er wurde mit dem dritten Preise grundstftcks und an zwei sich kreuzenden Landstraßen
ausgezeichnet. liegen. Der Entwurf enthält im Erdgeschoß eine \Voh

Trotzdem bei diesem Wettbewerb eine Reihe recht Ilung VOll vier Zimmern, KÜche und Zubehör, ferner
schöner und ausführbarer EntwÜrfe eingegangen war, den Dienstraum der Verwaltung; letzterer besitzt noch
wurde jedoch keiner derselben zur Ausführung gewiihlt, eincl1 besonderen Zugang innerhalb der Umwehrung des
sondern ein ortsans;:lssiger Maurermeister I der mit dem friedhofes, dicht hinter einem Eingangstor zu dem
Wettbe\ erb selbst in I{ciner Beziehung stand, mit der solben gelegen. Die Erdgeschoß Wohtlul1g selbst, 50

lI!i
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00 Beamtenwohnhaus fÜr eine Friedhofsverwaltung. 0,0
Architektcn Straßburg u. Schlicht-B.D.A.- in Bres1au.
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wie auch die annähernd gleich große Wohnung im
Obergeschoß haben ihren rJauptzugang von der Straße
her durch das dctse!bst angeordnete Treppenhaus. Eine
geräumige Gerätehalle mit davorstehenden Sitzbänken, so
wie eine BCdürfnisanstalt für die friedhofsbestlcher sind
a]s Anbauten dem Wohngebäude angefügt.   Das Äußere einen landhausartigen Eindruck, dem aber dmch wirkungs

zeigt Pu!zbau mit Bruchsteinsockel und rotem ZiegeJd.1ch voll angebrachten kirchlichen BIldsehmuck auch em seiner I

Bei grol)cr Schlichtheit der Einzelformen macht das Gebaude Bestimmung entspI eehendes, ernstes Gepra c beigegeben 1St.0 1 1 0 1 --- -101 /0
2. Das Haus Vorden.oßgarten NI'. 8/9 soIitc einem Neu,

bau Platz machen und wurde daher abgebrochen. Das
Grundmauerwerk der neu aufzuführenden Grenzmauer war
etwa 2 m tiefer anzulegen als das Grundmauerwerk der
unmittelbar danebenstehenden Grenzmauer auf dem Grund
stück NI'. 10. Diese Mauer war von der Seite des Bau
grundstücks abgestützt, auch hatte man vor ihr einen Erd
körper von ausreichenden Abmessungen stehen gelassen, im
Übrigen die Baugrube bis auf die Kellersoh!e ausgehoben.
Trotz der genannten Vorsichts maßnahmen brach eines Morgens
der hintere Tei] der bestehenden Grcnzmauer in sich zusammen,
bald darauf auch der vordere Teil. Vermutlich war bei den
Grundmauerwerksarbeiten der schiitzende Erdkörper auf eine
zu große Länge abgegraben, auch mögen die in der Nacht
vorher niedergegangenen starken Regenglisse den sonst festen
Lehmboden aufgeweicht haben. Es ergab sich ferner) daß die
eingestürzte Mauer mit den Außenmauern und der Mittelmduer
des Gebäudes nicht in richtigem Verbande aufgeführt und
nicht verankert war. Die Abstützung war unter diesen Um
ständen nicht ausreiehend, obgleich das Haus, zu dem jene
Mauer gehörte, fiber dem Erdgeschoß nur noch ein \\.'ohn
geschoß und einen Dachraum enthielt (1906).

3. In Buckau bei Magdeburg stürzte ein viergeschossiges
Seitengebäude) das noch im Rohbau stand, in sich zusammen,
und zwar info!ge Verwendung schlechten Mörtels bei mangel
hafter Ausführung der Grundmauern. Dazu kam, daß auf (;em
Nachbargrundstiick durch Ausschachten eines I\ellers die
Grundmauern des Neubaues freigelegt wurden. 2 )

2) Baugewerks-Zeitung 1886, S. 31 und 39.
ALL. 3.
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4. Bei Ausführung der Rammarbeiten
zur GrÜndung des Neubaues Altstädtische
Langgasse NI'. 62 stürzte die Grenzmauer
des danebenstehenden Gebäudes NI'. 63
plötzlich in sich zusammen. Diese lv1auer
war vielfach rissig und enthielt namentlich
im Erdgeschol1, wo sie am ungÜnstigsten
beansprucht war. schlechte und zum Teil
brÜchige Ziegelsteine. Zu ihrer Sicherung
waren die erforderlichen Abstützungen \'0;1
außen angebracht) von innen jedoch nicht,
namentlich fehlte eine lotrechte Unter
stützung der Balken!agen unmittelbar an
der gefährdeten Mauer. Auch diese Mauer
selbst bedurfte einer solchen Unterstützung,
da sie im ersten und zweiten Stockwerk
eine größere Stärke als im Erdgeschoß
hatte und stark nach innen geneigt war.
Vor allen Dingen hätten daher die Stütz
wände a und a 1 eingebaut werden müssen
(vergI. den Querschnitt Abb. 3). Wenn
demnaeh die Grenzl11auer an sich schon
wenig widerstandsfähig war, so haben offen
bar die durch die Rammarbeiten verur.
sachteil Erschütterungen des Erdbodens
den nächsten Anlaß zu dem Einsturz ge
geben (1903).

5. Der Einsturz eines Hofseitengebäudes
auf dem Grundstück Steindamm Nr. 154
erfolgte aus dem Grunde, weil in der
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hinteren an der Grenze stehendcn Umfassungsmauer des
Gebäudes im I\elJergeschoß Hohlräume (Luftisolierräume) an,
gelegt waren. 3 )

6. Bei dem Neubau des Wohnhauses Wilhelmstraße Nr. 4b
wurde der Pfeiler zwischen zwei Türöffnungen im Keiler durch
den darübefstchcndcn Pfeiler so ungünstig belastet, daß er
zusammenbrach. Hierdurch wurde der teilweise Einsturz des
bis wr Dachbalkenlage aufgeführten Neubaues veranlaßt. 4 )

7. Grolles Aufsehen erregte seinerzeit der Einsturz eines
Werkstätten gebäudes in Berlin. Es hatte fünf Geschosse über
dem Kellergeschoß und war bei einer Länge von 18 mund
einer Tiefe von 12 m nur durch eine Mittelwand geteilt.
Diese war im KeIlergeschoß 55 cm, darüber 39 cm stark und
enthielt in jedem Geschoß drei grüfle Bogenöffnungen. Dic
Pfeiler im KeIIer waren 95 cm breit. Die Beschaffenhcit dieser
Pfeiler wurde als die wahrscheinlichste Ursache des Einsturzes
angesehen, da hier unregelmäßige Kalksteine ohne Vcrband mit
den Ziegeln vermauert worden waren. )

8. Nachdem die Dachbalken eines viergeschossigcn Neu.
baues in Köln vertegt waren, stürzte er gänzlich in sich zu
sammen. Die Werkleute hatten kurz vorher, da es feierabend
war, den Bau verlassen, es kam daher niemand zu Schaden.
Man gJaubte als Ursache des Ei:.lsturzes die kurzen AufJager
des Trägers über einer großen Offnung in der MWelwand im
Erdgeschoß bezeichnen zu müssen. 6)

9. In dem Neubau Nachti al1cnsteig Nr. 20 befand sich
eine Treppe mit steigenden Kappengewölben von 3,7 m Länge,
in der ßogensehne gcmessen (vergl. den GrunctrJßteH Abb. 4).
Bald nach Wegnahme der Unterrüstung stürzten diese Gewölbe
ein, während die Gewölbe des äußeren Treppenabsatzes mit
dem zugehörigen TcH des Treppenhauses um etwa 1 cm nach
außen geschoben wlIfden. Die Ausweichung war an einem
Riß vor den Gewölbeträgern p in jeder Seitenwand des Treppen.
hauses erkennbar (Abb. 4a). Sie genügte, um die Treppen

Q , ,
,

gewölbe zum Einsturz zu bringen UlId ist dadurch zustande ge
kommen, daß die Anker, die den geBanten Teil des Treppen
hauses gegen den Schub der Gewölbe sichern solltctI, um.
dekröpft waren und daher ihre Widerstandsfähigkeit gegen
Zugbeanspruchung verloren hatten. Diese fehlerhafte Ver
ankerung erklärt sich aus dem Bestreben, die Ankersplinte den
äußeren Kanten des vorspringenden Teils des Treppenhauses
nicht zu nahe treten zu Jassen, was bei einer geraden Ver
längerung der an den Balken befestigten Anker geschehen wäre.
Wenn die Anker dagegen von der l\1ittelwand bis zu dem
Träger p geführt und mit diesem fest ::erbunden worden
wären so hätte das Ausweichen der Gewolbe des Treppen.
absat;es und somit auch der Einsturz der Treppengewölbe
nicht stattfinden können (1895).

In dem Gerichtsgebäude zu TiJiers in frankreich wurd.c
die nach dem Gerichtssaal führende Treppe bei Gelegenheit
eines großen Andranges von Menschen so ungünstig. belastet,
daß sie zusammenbrach. Die Stufen waren nicht tief genug
eingemauert, bei einigen soll die Tiefe der tinmauerung nur
5 bis 8 cm betragen haben.)

10. An einem städtischen Gebäude in Berlin erfolgte der
Absturz des aus gebrannten Tonsteioen hergestellten Haupt
gesimses infolge des fehlens der Verblendstein: upmittelbar
unter dem Gesimse bei mangelnder Verankerung. )

3) BaupolizeHiche Mittc!lungen 1907, S. 122.
) BaupoJizeiHche MitteIlungen 1907, S. 121.
.-,) Zeitschrift fÜr Bauwesen 1866, S. 311.
lo) Baugewerks Zcitung 1887, S. 591.
;) Zentralblatt der Bauvenvaltuog 1885, S. 356.
) Wochenblatt für Baukunde 1887 1 S. 388.

e) Unfäl1e bei Umbauten.
1. Bei dem Umbau eines Hauses in BerIin wurden

Innenwände durchbrachen und mit Bogen unterfangen.
stehengebliebene Pfeiler, gegen den sich diese Bogen lehnten
war jedoch, wie sich später ergab, nichts anderes als ein
Schornsteinkasten. Trotzdem hielten sich die Bogen solange.
bis man daran O"ino- dcn Fußboden tiefer zu legen, dabei
einige Gurtbogen"" entfernte und die vorspringenden Teile des
Schornsteins und der Kellermauern abstemrntc. Mit den unter.
fangcncn inneren Mauern sturzten nun a.lle vier Balkenlagen in
der Breite des veränderten Raumes ein.!.))

2. Das Hauptgebäude der e-hemaUgcn Hcbammct1ansta.lt
in Bresla.u erhielt an seiner Hinterseite einen Flurganganbau.

Die neu aufgeführte Umfassungsmauer
dieses Anbaues Mand auf I - Trägern ,
die von gußeisernen Säulen getragen
wurden (verglekhe Abhi!dung 5). Die
Mauer, auf der die Säulen standen, war
57 cm stark und hatte vor jeder Säule
eine Verstärkung von 13 cm. Das in der
Abbildung angedeutete GewÖlbe war noch
nicht ausgeführt. Der Einsturz erfolgte,
indem sich keiIfönnige Mauerstfcke \for
den Säulen loslösten und nach dem K eUer
hin abgeschoben wurden. Die Mauer war
bei starkem Frostwetter und nUr in den
beiden obersten Schichten in Zement.
mörtel ausgeführt. Der Schaft der Säulen

-i+++-<-i -:! __+  m \:mr mit dem Fuß derselben nicht durch
Rippen verbunden, die Fußplatten \\laren

... jl:'. :,. daher zerbrochen. 10)

2. Maßnahmen zur Verhütung von BauunfäUen.
a) Sicherheits\'orkehrungen bei dem Abbruch

von Gebäuden.
Diese Vorkehrungen können wir für Abbrucharbeiten zu

sammenfassen wie folgt:
!. Gebäude, Gebäudeteile oder einzelne Bautelle. die bei

dem Abbruch anderer Gebäude, Gebäudetei!e oder einzelner
Bauteile ihren tIalt verlieren oder ungünstiger als bisher be.
ansprucht sein wlirden, müssen zuvor durch geeignete l\'1aß.
nahmen gesich rt werden. Wenn also Balken weggenommen
werden sollen, die auf oder neben Wänden jiegen und diese
gegen seitliches Ausweichen schützen, so mÜssen die W nde
vorher abd"estützt oder abgeschwenet werden. Das gleiche
gilt fU.r Gi belwände und Schornsteine, die nach Beseftigu g
des DachgerÜstes oder der Dachdeckung durch den Angnff
des Windes gefährdet sein wÜrden.

2. Wenn ein eingebautes Haus abgebrochen \\-erden soll,
so ist zu untersuchen, ob und \\ elche Sicherheitsvorkehrungen
für die anstoßenden Gebäude anzuordnen sind. In der Regel
\verden die durch den Abbruch freigelegten Urnfassungswände
der Naehbarw.ilnde (Gicbehvände) gegendnander abzuspreizen
sein. Die Spreizen dürfen nur an solchen Stellen angebracht
werden, wo diese Wiincte genÜgend widerstalidsfähig sind, also
da, wo sie durch andere auf sie treffende _ Wände. (Außen'"
oder Mitte1wände) oder durch Balken1agen geslchert smd. \V 0
Abstützungen nicht angebracht werden können, sind äußere
scl1rägstehende Stützen (Trcibladen) anzubringen...

\Venn in einer abzuspreizenden oder abzustl1tzenden Um.

fassungswand Balken lagern, so sind nötigenfalls auch  jesezu unterstützen. Liegen die Balkcn neben einer solchen \\ and
und d"leichlaufend mit ihr, so ist bei dem Anbringen von Treib
laden"" da.rauf zu achten, daß die Wand nicht nach innen ge
trieben wird. Sind keine zur Aufnahme des StÜtzendrncks
geeigneten Wände vorhanden, so mÜssen Gegenstützen ange.
ordnet werden.

3.. Bei der Ausführung von i\bbrucharbeiten dürfen die
Geschoßdeckcu nicht durch Schutt oder Abbruchstoff  Über.
lastet werden. Auch das Abwcrfen derartiger Stoffe \'on einer
größerc:n Höhe sowie das Umwerfen \'on Pfeilern, Scham.
steinen, 'vV.ilnden oder gröt eren Wandteiien ist nicht zu ge
statten. GcwöJbe sind von den Stirnseiten her abzubrechen
oder vorher zu unterrüsten. Die Rutschbahnen zur Beförderung

m!
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P) Deutsche Bauzeitung 1871, S. 304 t[. 1872, S, 5..t
10) Baugewerks-Zeitung 1888 1 S. 297 und 400.
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von Schutt oder Ziegelsteinen müssen kastenförmig hergestellt
und abgedeckt werdell.

b) Sicherheits vorkehrungen bei Neuba-utcn.
Bei der Ausführung von Neubauten ist hauptsächlich

folgendes zu beachten:
1. Die Seitenwände einer Baugrube müssen abgeschrägt

werden, sobald sie eine solche Tiefe erlangen, daß sie nicht
mehr standsicher sein würden. Die zulässige Tiefe einer lot
rechten Abgrabung ist zunächst von der Beschaffenheit des
Baugrundes abhängig, es kann daher ein Maß dafür nrcht an
gegeben werden. Diese Tiefe verringert sich, wenn der Erd
boden in der Nähe der BamJrube etwa durch Baulichkeiten
belastet ist. Unmittelbar l1eb;n einer Baugrube dürfen wed r
Erde noch Baustoffe in größerer Menge gelagert werden

2. Liegt das Grundmauerwerk des Neubaues tiefer als das
Grundmaucrwerk eines unmittelbar daneben.<:;tehenden Gebäudes,
so sind l1ach AusfÜhll1ng der nötigen Abstützungen zuerst dic
auf den vorhandenen Bau gerichteten Wände des Neubaues
(die Außenwände und die Mittelwände) zu gründen und pfeiler.
artig soweit aufzuführen, daß sie für das vorhandcne Gebäude
feste Stützen bilden, a!sdann sind die zwischenliegendcn Teile
stückweise nachzuholen.

3. Zur Befestigung des Baugrundes dürfen Ral11n1arbeiten
unter Anwendung einer Kunstramme ncbcn einem bestehenden
Gebäude nur dann ausgeführt werden, wenn dieses so be
schaffen ist, daß es dic bei dem Einrammen der Pfähle  nt
stehenden Erschüttcrungen zu ertragen vermag, andernfalls IllUß
es gehörig ausgesteift und in allen Teilen gLlt vcrankert werden.

4. Mit den Umfassungsmauern eines steinernen Gebäudes
sind gleichzeitig die inneren Wände aufzurühren, nur Wände
von weniger als ein Stein Stärke können später eingebaut
werden. ßei Mauern mit äußerer Verblendung ist diese gleich
zeitig mit der I-lintcrmauerung auszuführen, oder die Hinter
mauerung muß so stark sein, - daß sie für sich allein stand
sicher ist. Hohlräume dürfen in den Mauern nur soweit an
gelegt werden, als hierdurch ihre Standsicherheit nicht beein
trächtigt wird. Stark bclastete Mauerpfeiler, die im Verhältnis
zu ihrer Höhe eine geringe Grundfläche haben, dÜrfen nicht
einseitig (exentrisch) be!astet werden. Die Unter!agsp!atten
eiserner Träger müsscn so geformt sein, daß sie die Last auch
bei der größten zulässigen Durchbiegung der Träger gleich
mäßig auf das Mauerwerk übertragen.

5. Rei der Ausführung gerader Steindecken ist zu be
achten, daß die AufJagerung der Deckenplatte genügt und daß
ausreichende Mauerstärken vorhanden sind, andernfalls liegt die
Gefahr nahe, daß bei einer, wenn auch geringen Durchbiegung
der Decke ein Auswekhen der Mauern, in denen sie. lagert,
eintreten kann. Liegt die Decke in eisernen I - Trägern, so
müssen auch diese gegen seitliche Ausbiegung gcsichcrt sein.

6. GewöJbe, die kein ausreichendes Widerlager haben, sind
sicher zu verankern. Mauern, die zur Aufnahme der Stufen
freitragender Treppen dienen sol1en, müssen wenigstens 38 cm
stark sein, wilhrend die Tiefe der Einmauerung ;1icht weniger
als 25 em betragen darf.

7. AuEerdem sind bei allen ßauausführungen die allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten, auch dÜrfen
nur gute und zweckentsprechende Baustoffe verwendet werden.

e) Sichcrheitsvorkehlungen bei Umbauten.
Bei Umbauten ereignet es sich zuweilen, daß Bauteile in

anderer Weise als bisher beansprucht werdcn, dazu aber nicht
geeignet sind und daß dieser Zustand äulkrlich nicht zu er
kennen ist. Bevor ein Umbau in Angdff genommen wird,
müssen daher alle davon betroffenen Teile sorgfältig unler
sucht werden. Tragende oder stützende BauteiIe dürfen erst
dann beseitigt werden, We!ll1 sie durch andere derartige Teile
ersetzt oder durch vorläufige Unterstützungen gesichert sind.
Hierauf näher einzugehen, wÜrde hier zu weit führen, es muß
daher auf die von dem Einsender verfaIHe Schrift "Bautecn
nische Regeln und Grundsätze" hingewiesen werden. 11 ) ]111
übrigen gilt für die bei einem Umbau vorkommenden Abbruch
arbeiten wie auch für die neu einzubauenden Teile das bereits
unter 1 a und 1 b gesagte unter sinngemäßer Anwendung.

11) Siebert, ßautechnische Regeln und Grundsätze. Zum Ge.
brauche bei Prüfung von Bauanträgen und Überwachung von Bauten
in polizeilicher Hinsicht (Verlag von Jul. Springer in BerJin 1903).i)

Kläranlagen für AbortJbo
er Spül abort hat sich im Laufe der Jahre so bei uns
eingebÜrgert, daß die zahlreichen Trockenaborts Ein
richtungen ganz in den Hintergrund getreten sind. Es

nimmt dieses auch nicht Wunder, wenn man sich die Vorteile
desselben vor Augen hält. Völlige Geruchlosig]{eit und Sauber
keit deI' inneren und äußeren F:inrichtung, kein Anhaften von
I\otteilen in den Abfallrohren, als auch keine Gasentwickelung
in diesen.

Ein H ndernis stellt sich jedoch der Einrichtung des Spü!
abortes nur allzu häufig entgegen. Es ist die Unmöglichkeit
der Ableitung der mit Kot, Harn, Papier Uf;\V. vermischten
.$piilwässer, besonders in Städten. die -nicht im Desitzc einer
zeitgemäßen Entwässerungsanlage sind. Auch auf dem Lande
hat man meistens mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen, gerade
dort wo ohnehin das Fehlen de..<; Spü!aborts als großer ÜbcJ
stand empfunden wird, was namentJieh für Landhäuser, Schlösser,
J\rankenhäuser und Erholung!;heime zutrifft. Die Ansammluug
der Ahgänge in einer gemauerten Grube und die zeitweilige
Abfuhr derselben bietet immerhin eincn Ausweg für diejenigen,
die die Kosten der in Imrzen Zeiträumen vorzunehmenden !\b
fuhr nicht scheuen. Als einwandfrci kann dicses Verfahren
aber nicht angesehell werden.

Vor ungefähr einem Jahrzehnt wurdc nun cin Vcrfahren
zur Reinigung organisch verunreinigter i\bwässer eingeführt,
wele11es unter dem Namen "biologisches Verfahren" weiteren
Kreisen inzwischen mehr odcr weniger bekannt geworden ist.
Man wandtc dasselbe zunächst fiir die Abwässer der Städte
an, Iwm aber sehr baid dazu, dasse!be auch auf kleine Verhältnisse zu übertragen. .

So entstanden schließlich die "BioJogischen Fäkatien KJär
anlagen", deren Vertrieb die besondere Aufmerksamkeit der
Allgemeinen Städtereinigungs - Gese1lschaft seit Jahren ge
\\'idmet ist.

Die Gesellschaft wendet dieselben stets in Form von so
genannten faulräumen und Oxydationstropf1{örper an, welch
letzterem in besonderen Fiillel1 noch ein Nachfilter hinter
geschaltet wird. Die Abwässer gelangen zunächst in die
Faulriiume und durchfließen diese nach einander. Neben der
mechanischen Klärung (Abscheidung der Sink- und Schwebe
stoffe) beginnt in denselben sehr bald ein reges Ba]\terien
leben und damit ein Zersetzen der organischen Verunreinigungen
wie des Kotes, des Harns, des Papiers. Diese durch die Ein
riclltung der Fauträume geförderte Zersetzung geht so weit,
daß die Räume nm in längeren Zeitabställden (alle 3--4 Jahre)
von den unverdaubaren Stoffen zu befreien sind.

Das Ergebnis der Faulräume ist vo1lständig flÜssig und
zeigt nur wenige mit dem bloßen Auge sichtbare Verun
reiniglll1gen, enthält aber noch große Mengen soJcher in ge
löstel' Form, die, s01l das \Vasser beispielsweise in einen l1ur
wenig Wasser führellden Graben eingeleitet \verden, sehr bald
starke Fäulniserscheinungen in demseJben hervorrufen \viirden.

Vom gesundheitlichen Standpunkte ist die Ableitung des
Abwassers in dieser form daher unzulässig.

Zur Beseitigung der Fäulnisfähigkeit bedient m,m sich des
Oxydationstropfkörpers d. i. ein einem Fi]ter ähnlicher Bau,
durch den das Abwasser hindurch tropft. Der Stoff des Tropf
körpers hat die Eigenschaft die gelösten Verunreinigungen so
weit aufzusaugen, daß die ablaufende flüssigkeit seJbst bei
längerem Stehen in einem offenen Glase nicht mehr in Fäulnis
übergeht.

,I\-lan könnte nun glauben dieser Tropfstoff \YL.irde die
Eigenschaft des Aufsaugens nach einiger Zeit verlieren. Das
ist aber nicht der Fan, da durch entsprechende Einrichtungen
für eine stiindige Luftsauerstoffzllfuhr Sorge getragen ist und
der Sauerstoff die aufgesaugten organischen Stoffe unter Mit
wirkung von Bakterien ZLI Salpeter und salpetriger Säure
oxydiert.

Das nicht mehr fäulnisfähige Abwasser hat noch eine
chvas trÜbJiche Färbung, weist auch einen schwach moorigen
Geruch auf. Unl bcides zu beseitigen, ordnet die A. St. G.
bei ganz hohen Ansprüchen das bereits erwähnte Nachfilter
an, weiches das Abwasser völlig klar und geruchlos entläßt. Das
selbe kann in dieser Form ober  und unterirdisch abgeleitet und



ve sickert werden. Dic sich während des Reinigungsvorganges
entwickelnden Gase wcrden durch eine Rohrleitung über Dach
des Hallses geführt.

Oie VorteIle dieser "Biologischen fäkalien-Kläranlagen"
sind darnach folgende:

1. Ableitung der zuletzt erhaltenen flüssigkeit überallhin.
2. Geruchloses Arbeiten; fortfall jeder Bedienung, da

Chemikalien nicht zuzusetzen sind.
3. fortfaIJ der Abfuhr.
4. Geringe An!agekosten. (Die Kosten der Mamerarbeiten

übersteigen die einer gewöhnlichen Grube nur wenig,
während die Kosten der Ausführungszeichnuilgen und
Zubehörteile sich nach der Größe der Anlage richten.)

C;;S-(i (i (i

Verschiedenes.
Schutz dem ländlichen Dache! (Eingesandt.) Wenn

der Einsender des unter vorstehender Aufschrift in NI'. 16
dieser Zeitung veröffentlichten Aufsatzes den Wunsch ausspricht,
daß die Pappdächer auf dem Lande, insbesondere in den Ge
birgsgegenden, mehr und mehr dcm Eternitschiefer weichen
soJlten, weil durch Anwendung dicses letzteren Baustoffes im
Gegensatz zu der eintönigen schwarzcn Dachpappe das Lalld
schaftsbild gewinnen wÜrde, so läßt sich gegen diesen Stand
punlÜ nichts sagen. Der angestrebte Zweck Jä! t sich aber auch
erreichen, wenn man die Dachpappe - \vic dies ja auch vielfach
jetzt scholl geschieht - mi teinem farbigen Anstrich versehen
läßt. Der zweite an genannter Slelle geltend gemachte Grund,
nämlich ein lästiges Abtropfen des Teers, kann wohl nur wenig
in Betracht kommen, da man gerade in den Gebirgsgegenden
mit ihren meist steilen Pappdächern längst ZUr Anwendung
erprobter und billiger, "nicht abtropfender" Pappdachanstriche
übergegangen ist. Daß Dachpappe für steile Flächen ange
wendet ebcnfalls alle Ansprü.che auf Haltbarkeit und Dauer
erfüllen kann, wird durch Tatsachen genügend erwiesen.

Gerade steile Pappdächer, welche ein Jängeres Liegen.
bleiben von Schnee, Eis und Nässe auf dem Dache verhindern,
erfreuen sich einer geradezu unverwüstlichen Dauer, wenn sie
sorgfältig gepflegt werden.

Der weitaus wichtigste Unterschied zwischen Dachpappe
und jedem anderen Deckstoffe besteht aber zugunsten der
ersteren darin, daß das Pappdach unbestritten das bi J I i g s tc
Dach ist. Der Preis des Eternitdaches ist leider nicht genannt,
um Vergleiche ziehen zu können, aber wir wissen, daß ein
DoppeJ-Klebepappdach, selbst bei kleineren Flächen, 1,25 M.
für 1 qm kostet und sich nach zehn Jahren, während welcher
Zeit drei Erneuerungsanstriche nötig sind, nur auf 1,55 M. für
1 qm stellt. Diese biJJige Preislage dÜrfte Hir den kleinen J\'tann bei
HersteIJung von Nutzbauten ausschlaggebend sein, während bei
Landhausbauten und anderen, bei dencn der Kostenpunkt meist
eine geringere Rolle spielt, der neue Deckstoff, dessen gute
Eigenschaften hiermit durchaus nicht angezweifelt \verden sollen,
wohl mit Erfolg angewendet werden könnte. Ungeachtet aBer
Neuheiten, deren PrÜfung sich kein Vcrstätldiger verschließen
wird, wird aber Dachpappe für Nutzbauten in der Landwirt
schaft und in der Industrie wohl immer den Vorzug haben. F.

Breslaus leerstehende Wohnungen. Die am 2. De
zember 1907 durch das städt. Statistische Amt vorgenommene
Zählung der ieerstehendcn Wohnungen zeitigte folgendes Er
gebnis: 1900 1906 1907

8276 9602 9830
103098 127027 130287

1970 7302 6789514 898 856
1007 5510 5258

1,9 5,7 5,2

1885

Bebaute Grundstückeüberhaupt 6 262
\Vohnungen überhaupt 692S8
leerstehende Wohnungen. . 1516

" GeschZiftslokale 316
darunter leersteheodeW ohnungen

mit 0-2 heizbaren Zimmern 
leerstehende Wohnungen in v. H.überhaupt 2,2
leerstehende Wohnungen m. 0-2

heizbaren in v. H.leerstehendenüberhaupt . 51,1 75,4 77,4
Nach Stadtteilen aufgestellt betrug die Zahl der leer

stehenden Wohnungen:

Innere Stadt . 619 leer =Odervorstadt . 944
Sandvorstadt . 1453
Ohlauer Vorstadt 714
Strchlener Vorstadt. 359
Scnweidnitzer Vorstadt, süd!.. 665" "llördl. 285
Nikolai-Vorstadt. . . . . 1750 " =---::::::; 8,2" )J

Summe 6789 leer - 5,2 v. H4
Die K.leinwohnungen (mit ein und zvvci heizbaren Zimmern)

nehmen unter den leerstehenden Wohnungen den bei weitem
größten YeH ein, 77,4 v. H. aBer leerstehenden Wohnungen
Setzt man aber diese Zahl in Vergleich zur Gesamtheit der
Wohnungen, so erscheint das Verhältnis durchaus normal
denn im Jahre 1905 illaehten die Kleinwohnungen 75 v. H
aBer Wohnungen aus. Schließlich sei noch erwähnt, daß der
Micteausfall für alIe leerstehenden Wohnungen zusammen mit
2937950 1\1. bezeichnet wird.

Wettbewerbe.
Frankfurt a. O. Zur Erlangung von Entwurfsskizzen zu

einem Erweiterungsbau des Rathauses und zu einem diesem
gegenüber zu errichtenden Geschäftshause dase1bst wird unter
den Architekten deutscher Reichsangehörigkeit ein öffentlicher
Wettbewerb mit Frist zum 1. Juni d. J. ausgeschrieben. An
Preisen sind ausgesetzt: ein erster von 4000 M., ein zweiter
von 3500.M. und ein dritter von 1500 M. Der Ankauf weiterer
entwürfe zu je 800 J\1. bezw. 300 M. ist in Aussicht genommen.
Das Preisrichteramt haben u. a. übernommen: Arch. Wersich
frankfurt a. 0., Stadtbaurat Schwadlo- und Geheimer Baurat
Reiche-Frankfurt a. 0., KgL Baurat Bü.ttner Steg1it:z, Geheimer
Baurat Dr. L. Hoffmann Berlin, Geh_ Reg.-Rat Dr. Messel-Berlin,
sowic Prof. Dr. Gabriel v. Seidh\lünchen. Die Unterlagen für
den Wettbewerb sind gegen Erstattung von 5,- M. von
Bureau I im Rathause, Zimmer 25, zu beziehen, we!cher Betrag
bei Einlieferung eines Entwnrfes zurückerstattet wird.

TiIsit. Einen \Vettbewerb betr. EntwÜrfe für den Neubau
eines Geschäfts- und Wohnhauses des Vorschuß-Vereins da
selbst erläßt der Verein zum I. Juni d. I. unter den in Delitsch
land  !I1sässigen Architekten. fÜr die besten EntwÜrfe werden
ausgesetzt: ein erster Preis von 1500 1\1., ein zweiter Preis
von 900 1\1. und ein dritter Preis von 600 M. Der Ankauf
weiterer entwürfe zum Preise von je 500 ,\1. ist in Aussicht
genommen. Preisrichter: Geh. Baurat Ludwig Hoffmann-BerIin,
Provit1zial Konservator Dqmbaumeister Dethlefsen-Könfgsberg,
Kaiser!. Reichsbankbauitlspektor Habicht.Berlin, Reg. Bz1umstr.
a. D. Gauer- Tilsit, Justizrat Cohn-Tibit, Stadtrat Riernann- Tilsit
und Gustav Eckcrt  TUsit. Programm und Bedingungen sinp
kostenlos von dem Vorschuss-Verein TiJsit, SchuJstraße 7, er
hältlich.

W el!bewerbs-EruebnISSe.
Duisbuio". Zn dem \Vettbewcrb betr. den Neubau eines

Börscngeb 1ud S daselbst (Vergi. "Ostd. Bau-Ztg. J ' 1907 S.376),
waren 85 Entwürte rechtzeitig eingegangen_ Der erste Preis
yon 4000 M. wurde dem Entwurf mit dem Kennwort: ,,\Vinter
stürme", Verfasser Architekt Oskar KUllhenn-Essen, zuerkannt,
der zwcite Preis von 2500 fit dem Entwurf mit dem K.enn
wart: "Börsenhaus 1905", Verfasser Bielenberg S) i\loser Berlin,
der dritte Preis von 1500 M., den Entwurf mit dem Kennwort:
,.Kornblume", Verfasser Architekt Joh. i\IÜller-Straßburg_ Da.s
Preisgericht bestand aus den Herren: König1. Kommerzienrat
Weber-Duisburg, Kaufmann Franz Koch Dujsburg, Prof. F. v.
Thiersch.MÜnchen, Stadtbaur:1t Erlwein-Dresden und Stadtbaurat
Friese Duisbllrg.

Rechtswesen.
tNa hd l!.:k. ver1.>otiun.}

Verjährung. - Eine neue I{echtsunsicherhcit. Der
jüngst erschienene 66_ Band der Entscheidtmgen des Reichs
gerichts in Zivilsachen enthält für das Baugewerbe zwei ent.
scheidungen der wichtigsten Bedeutung. Es handelt sich um
die Frage, ob die Ansprüche des Baltunternehmers. aus dem
Bauvertrage gegen den Bauherrn der kurzen Verjiihrung nach
S 196 B. G. B. oder der ordentlichen dreißigjähiigen Vcrpihrung
unterliegen. Nach preußischem AIlg. Landrecht unterschied die
Rechtsprechung den \Verkvertrag und den sogenannten Bau
entreprisevertrag. Unter ersterem verstand man eine von einem



Wcrkverständigcl1 auszuführel1de Werkverdingun  mit der Maß
gabe, daß der Ausführende eigene Handwerksarbcit leistete.
Sobald er dagegen bei der Ausführung auch fremder Hand
werkerarbeit benötigte, lag ein Bauentreprisevertrag vor. Dem
entsprechend wurde ein Unterschied zwischen Handwerkerlohn
und Unternehmerlohn gemacht und nur gegen den ersteren
dIe k'urze Verjäh!1mg: eingeräumt. Diese Unterscheidung hat
der VI. Zivilsenat des Reichsgerichts in seiner entscheidung
vom 11_ April 1907 faHen gelassen. Er macht auf Gi und des
@ 636 B. G. B. keinen Unterschied mehr zwischen Werkvertrag
und Bauentreprisevertrag. Vielmehr kommt es ihm für dIe
frage flach der kurzen oder ordentlichen Verjährung lediglich
darauf an, ob der der Verjährung unterliegende Anspruch
einem Hand\verker fiir Handwerksarbeiten zusteht oder nicht,
ohne Gewicht darauf zu !egen, ob der Anspruch aus einer
von dem forderungsberechtigten Handwerker geleistden Arbeit
sei n es Handwerks oder eines von ihm bestellten fremden
Handwerkers stammt. Die Handwerksarbeit aJs solche so]]
für die frage der Verjährung entscheidend sein.

Ist a1so der Bauunternehmer, der ein Bauwerk herzu
stellen Übernommen hat, I-Iandwerker, z. B. Maurermeister oder
Zimmermeister, so unterliegen alle von ihm dabei geleisteten
Handwerksarbciten der kurzen Verjährung, auch wenn er den
Bau in Entreprise unternommen hat. Ist er dagegen Unter
nehmer ohne Hand\verkerqua.!itäl, so kommt ihm die lang
fristige, ordentliche Verjährung gegen den Bauhernl zugute.

Im GcgensatLe ZI1 dieser Entscheidung hebt der VII. Zivil
senat in einem Erkenntnis vom 23. April 1907 ausdrücldich
hervor, daß der sogenannte Entreprisevertrag nicht unter die
kurze Verjährung faIJe. Besonders interessant bei dem \-Vider.
spruch beider Entscheidungen ist der Umstand J daJ  der
VII. Senat für seine Rechtsansicht auf die im Band 28, S. 232
R. G,-E. in Z. S. abgedruckte Entscheidung v'erweist, der
VI. Senat dagegen, der im Anschluß an seine abweichende
Ansicht ebcnfal1s dieselbe Vorentscheidung zitiert, dazu bemerkt,
dan "unerörtert bleiben könne, inwieweit dort das Reichsgericht
sich der Rechtsprechung des vorm. preußischen Obertribunals
für das Preußische Landrecht angeschlossen habe." Die vor.
handene Divergenz der Rechtsansichten des höchsten Gerichts
hofes bildet für das Baugewerbe einen höchst beklagenswerten
Zustand.

Keine \virtschaftliche höhere Rücksichtnahme kann es
rechtfertigen, den professionslosen Bauspekulanten oder den
studierten Baumeister hinsicht!ich seiner Ansprüche aus Entre
priscvertrilgen günstiger zu stellen als den für diese Art von
Werkvcrtrilgen auch berufenen Handwerkerstand. Mag der
gesetzgeberische Grund für die Einführung der kurzen Ver
jährungen, der in einer rascheren Abwic:.ielung und Erledigung
täg1icher Verkehrsgeschäfte besteht, auch für kleinere Bauten
zutreffen; auch der gelehrte Architel\t oder der Grundstücks
spekulant stellen geringfügige Bauwerl\e 'her, Es ist nicht er
findlich, W n!m diese Klassen berufsmäßiger Unternehmer den
Bauhandwerkern gegenüber einen höheren Rechtsschutz ge
nießen sollen. Nur schlecht paßt solcher Rechtszustand zu dem
erstrebten höheren Rechtsschutz für das Bauhandwerk und charak
terisielt ::;ich als weiteres Platzgr'eifen des plutokratischen Prinzips.

Warum sol! der Zimmer- oder Maurermeister , der im
kleinen Gebirgsstädtchen die nach aUen Regeln moderner Bau
kunst hergestellten und eingerichteten Hotels und für das Bade
leben nötigen Anlagen auszuführen berufen ist, rechtlich UD
gilnstiger gestellt sein als der großstädtische Bauunternehmer?

Die wirtschaftlichen Verhältnisse drängen sogar dazu, daß
am kfeinen Orte der Bauhandwerker mehr der Kreditgewährung
und damit der längeren Verjährungsfrist bedarf, als der Bauunter
nehmer der Großstädte, wo sich alle Werte schneller und
rentabler umzusetzen pflegen.

Auch der IV. Zivilsenat des Reichsgerichts hat in einer
Entscheidung vom 2. Januar 1905 bereits die kurze Verjährung
für die Forderung aus dem Entreprisevertrag als ausgeschlossen
erklärt. Der Mangel der einheitlichen Rechtsprechung über
diese frage konnte leider nicht jetzt schon durch Einholung
einer Entscheidung der vereinigten ZiviJsenate behoben werden,
weil die im letzterwähnten Urteil vertretene Rechtsansicht nicht
zur wesentlichen Grundlage jener Entscheidung gehörte.

Der Hechtsstandpunkt des VI. Zivilsenats bedeutet aber auch
insofern eine Verschlechterung der Rechtslage aller Bauunter
nehmer, die HandwerI\er sind, als jeder Unternehmer seiner

;ml

seits dem Besteller für dessen Ansprüche aus dem Werkvertraj!e
auf Beseitigung von Mängeln, auf WandJung, Minderung oder
Schadensersatz nach   636 B. G. B. fünf Jahre lang j!esetzlieh
haftet. Die andere Rechtsauffassung, die das SChwcrgewkht
nicht auf die persönJiche Handwerkerqualität des Unternehmers,
sondern auf die Gesamtheit der fÜr die Ausführung des Bau
werkes- von ihm auszuführenden Leistungen legt, trägt besser
den Bedürfnissen des Geschäftslebens Rechnung.

Bücherschall.
Statik für Baugewerkschulen und Baugewerksmeister

von Karl Zillich, König!. Baurat. - Zweiter Teil:
Festigl<ei tslehre. (Okt. 183 S. mit 101 Abb.) Vierte
neu bearbeitete und erweiterte Auflage (10.-12 Tausend).
ßerJin 1908. Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. 2,80 M.

Die hervorragende Brauchbarkeit dieser in drei Teilen ab.
gehandeIten Statik ist hier schon mehrfach betont worden.
Der Verfasser, der selbst eine ZeitJang LeJ}rer an Baugewerk
schulen war, hat es vortrefflich verstanden hierin ein Lehrbuch
zu schaffen, das, lediglich nur die Kenntnis der niederen
Mathematik voraussetzend, ganz dem Bedürfnis und der durch.
schnittIichen Begabung ihrer Schüler angepaßt ist. Die ganze
Einrichtung desselben, insbesondere die vielen, zweckmäßig
gew i.hlten Beispiele machen es auch zu einem brauchbaren
Handbuch für jeden BaugewerksmeIster, und schließlich kann
dasselbe auch Jedem Studierenden des Hoehbaufaches sehr
empfohlen werden, der unbeschadet der Notwendigkeit seiner
rein wissenschaftlich und unter Voraussetzung der höheren
Mathematik betriebenen Studien, hiermit viel müheloser, klarer
und rascher den Kern der Sache und den zweckdienlichen
Zusammenhang dieses Wissenszweiges mit der baulichen Werk
tätigkeit erfassen kann. - Der vorliegende Teii: "festigkeits
lehre" enthält auf 57 Seiten viele ZahlentafcIn zur Abkürzung
der Rechenarbeit und behandelt darnach die Zug , Druck-,
Biegungs , Knick  und Scheerfestigkeit in anschaulichster Weise
und unter Hinzufügung von zahlreichen I\nwendungsbeispielen.

HalIdeisteil.
Firmen-Register.

Neu eingetragen:
Liegnitz. firma Gebrüder Bazzani.Uegnitz und als deren in

haber der Terrazzofabrikant AngeJo Bazzani, daselbst.
Ne u sta d t O.-S. Georg Jankwftz EJlRuth-Steinau O..S. Dampf.

ziegelei und aJs deren Inhaber Rittergutsbesjtzer Georg 'ankwitz.
Koschmin. firma Kleemann {Ij Schwarz.Koschmin und als deren

Inhaber die l3augewerksmeister Pani Kleemann und Leo Schwarz,
dase1bst.

Eröffnete I\onkursc.
A , =- Aumeldefl'ist. G.: = GJ;iubigerveriilaJUmlung. P.: = Pnifungstermil1

Wal den bur g Sc h I. Tischlermeister Oswafd Kluge-Weißstein
A; 1. April 08. G.: 13. März 08, P.: 10. April 08.

Sc h w eid ni t z. Sägewerl\sbesitzer Friedr. Sprotte Breitenhain.
A; 15. April 08. G.: 10, März 08. P.: 28. April 08.

Sch n ei dem ü hl. Dampfsägewerksbesitzer W. Stoeckert.
Dan z I g. I\a.ufmann und Schlossermeister Hugo Anger.Danzig.

I\ohlenmarkt 21, in fjrma  . F. Anger Danzig. A.: 18. April 08.
G.: 24. März 08. P.: 27. ApriJ 08.

Dan z i g. Offene Handelsgesellschaft tlcynlg & Schneider..Danzig,
Inhaber Walter Heynig und I\aufmann Walter Schneider, das.
A: 18. März 08. G.: 24. März 08. P.: 27. April 08.

Zwangsversteigerungen.
Maurermstr. Heinr. Höhne, Breslau, Lehmgrubenstr, 64
Internationale Terrain- und Baugesellschaft, G. m. b. H.,ßrcslau-Karlowitz bezw. Rosenthai 13.4. OS
Verehe1. Bauuntern. Aug. SChJ1eider, Li gl1itz (Stadtkreis) 30.4.08
Bauuntern. Paut Mi11l:e, Tiefenfurt, Amtsger. Bunzlau 22.4. OS
Tisch!ermstr. Kar! Liebeth, UJbersdorf  Amtsger. Goldberg 13.4.08
K!empnermstr. Theodor Petschel, Freiwaldau, Amtsger. Ha!bau 16.4.08Bauuntern, B. Makowski, Posen, Eisstraße 9 2.5.08Baugewerksmstr. I\lIno Laue, Obornik 18.5. 08
Maurermstr. Adolf und Marie SeJewsl\i'schen Eheleute,

Danzig-Stadtgebict, Boltengang 18
Ziege!eibesitzer Otto Salzwedel, Zoppot, Viktoriastr. 3,WessUnken, Amtsger. Danzig 31.4, OS
Ballllntern. Joh. Roege, Danzig.Zigankcnberg, Hauptstr. 140 30.4.08
Maurermeisterfrau WilheImine Lash:owsl<i, Marienwerder

Marienfelde
Maurermeisterfrau Wilhelmine Laskowski, Marienwerder,

Verbindungsstraße 7
Maurermeisterfrau Wilhelmine Laslwwsld, Marienwerder,

Verbindungsstraße 8
Tischlermstr. Hugo Emil Budnicki, Rbeden, Amtsg. Graudenz
Bauuntern. Albert Schipper, Lauenburg Pom.
Tischlermstr. Wilhelm Osw. Baumert, TriebeJ

27.4.08

2S. 4. 08

23. 3. 08

18.5.08

L
25. 5. 08
28. 4. 08
2.5.08

11.5.08


